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§ 13 KAV Luftung

KAV - Kalteanlagenverordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

1. (1)Raume, in denen Kaltemaschinen aufgestellt sind, missen ausreichend be- und entluftbar sein. Bei
Kaltemitteln, deren Dampfe schwerer als Luft sind, wie fluorierte Chlor-Kohlenwasserstoffe der Paraffinreihe,
Kohlendioxid, Schwefeldioxid, Methyl- und Athylchlorid, Propan und Butan, ist in der N&he des FuRbodens, bei
Kaltemitteln, deren Dampfe leichter als Luft sind, wie Ammoniak, ist nahe der Decke zu entliften. Die
Ausmundung der Entluftungseinrichtungen ist in entsprechender Entfernung von Ausgangen, Stiegenhausern,
Fenstern oder sonstigen Entliftungséffnungen so anzuordnen, daR die Dienstnehmer und die Nachbarschaft
nicht gefahrdet und Uberdies die Nachbarschaft dadurch auch nicht belastigt wird; erforderlichenfalls ist die
EntlUftungsleitung Uber Dach zu fuhren.

2. (2)Bei Kaltemaschinen, die im Keller aufgestellt sind, ist der Aufstellungsraum kuinstlich zu lUften; dies ist bei
Anlagen, die nicht mehr als 10 kg Kaltemittel der Gruppe 1 enthalten, nicht erforderlich.

3. (3)Bei Kaltemaschinen, die im Erdgeschol? oder in Obergeschossen aufgestellt sind, ist eine kiinstliche Luftung
erforderlich, wenn anzunehmen ist, daR bei natirlicher Liftung der Aufstellungsrdume der Ubertritt von
Kaltemitteldampfen in benachbarte Raume, auf Stiegen und sonstige Verkehrswege nicht verhindert werden
kann.

4. (4)Die mechanische Liftungsanlage muld von einer auerhalb des Kaltemaschinenraumes gelegenen Stelle in und
auBer Betrieb gesetzt werden kénnen. Wenn es die besonderen ortlichen Verhaltnisse erfordern, kann die
zustandige Behorde MaRnahmen vorschreiben, die im Notfall den AnschluR einer anderen
EntlGftungseinrichtung an die vorhandene Entliftungsleitung gestatten.

5. (5)Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 4 gelten sinngemal auch fir besondere Apparateraume nach§ 11 Abs. 8.

In Kraft seit 01.01.1973 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/kav/paragraf/11
file:///

	§ 13 KAV Lüftung
	KAV - Kälteanlagenverordnung


